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§ 6 T-HG Pflege- und
Therapiedokumentation

 T-HG - Heimgesetz 2005, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.05.2025

(1) Der Heimträger hat für jeden Heimbewohner eine P2ege- und Therapiedokumentation anzulegen, die die P2ege

und die Therapie betre3ende Feststellungen sowie angeordnete, durchgeführte und geplante p2ege- und

therapiebezogene Maßnahmen und insbesondere alle Aufzeichnungen enthält, die nach den einschlägigen

berufsrechtlichen Vorschriften zu führen sind. Weiters sind darin Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten von

Heimbewohnern zu dokumentieren.

(2) Die P2ege- und Therapiedokumentation muss Aufschluss über den P2ege- und Therapieprozess mit der

Beschreibung des anzustrebenden Zieles und der bisherigen Erfolge geben.

(3) Der Heimträger hat die P2ege- und Therapiedokumentation vertraulich zu führen und so zu verwahren, dass eine

missbräuchliche Kenntnisnahme ihres Inhaltes ausgeschlossen ist. Der Heimträger hat die P2ege- und

Therapiedokumentation nach der Beendigung des Heimaufenthaltes des betre3enden Heimbewohners für zehn Jahre

aufzubewahren.

(4) Die Landesregierung kann mit Verordnung nähere Bestimmungen über die äußere Form der P2ege- und

Therapiedokumentation erlassen.

In Kraft seit 01.07.2005 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 6 T-HG Pflege- und Therapiedokumentation
	T-HG - Heimgesetz 2005, Tiroler


